
GZ. RV/2100909/2015

IM NAMEN DER REPUBLIK

 

Das Bundesfinanzgericht hat durch den Richter X. in der Beschwerdesache Bf. über die
Beschwerde vom 25.09.2014 gegen den Bescheid des Finanzamtes Graz-Stadt vom
11.09.2014  betreffend Erstattung von Vorsteuern für den Zeitraum 1-12/2013 zu Recht
erkannt: 

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

Eine Revision an den Verwaltungsgerichtshof ist nach Art. 133 Abs. 4 Bundes-
Verfassungsgesetz (B-VG) nicht zulässig.

Entscheidungsgründe

 

Die Beschwerdeführerin (Bf) ist eine deutsche Speditions GmbH ohne Sitz und
Betriebsstätte im Inland. Im Erstattungsverfahren von Vorsteuerbeträgen für ausländische
Unternehmer werden u.a. Vorsteuern aus einer Rechnung (Sequenz Nr. 14) für den
Ankauf von 78 Stück Flaschenweinen eines österreichischen Winzers geltend gemacht.

Der angefochtene Bescheid verwies zu dieser Rechnung, die von der belangten Behörde
angefordert wurde, darauf, dass diese zu einem vom Erstattungsantrag abweichenden
Zeitraum gehöre und daher nicht berücksichtigt werde.

In ihrer Beschwerde führte die Bf. aus, die Rechnung Nr. 7/2012 betreffe das Jahr
2013. Die Schrift auf der Rechnung sei leider schlecht leserlich. Anlässlich eines
Hotelaufenthaltes in der Nähe seien die Präsente gekauft worden. Die Rechnung sei
dann am 22. März 2013 beglichen worden. In der Beschwerdevorentscheidung führte die
belangte Behörde aus, die Rechnung des Winzerhofes sei nicht betrieblich veranlasst und
es würde sich um Beträge handeln, die auf die gemäß § 20 EStG 1988 bzw. § 12 KStG
1988 nicht abzugsfähigen Ausgaben entfallen.

In ihrem Vorlageantrag gegen die Beschwerdevorentscheidung verwies die Bf. darauf, sie
kaufe jährlich beim Winzerhof Geschenke für ihre Kunden ein und es handle sich daher
ihres Erachtens um Betriebsausgaben. Eine Aufstellung der beschenkten Personen wurde
beigeschlossen, auf der neben der Firma auch die größtenteils die Familiennamen der
Angestellten aufgelistet wurden.
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In der weiteren Folge wurde die Beschwerde dem Bundesfinanzgericht vorgelegt und
auf die bisher vertretene Rechtsmeinung über die Nichtabzugsfähigkeit von Geschenken
(Privatausgaben) verwiesen.

 

Über die Beschwerde wurde erwogen:

 

Verordnung des Bundesministers für Finanzen, mit der ein eigenes Verfahren für die
Erstattung der abziehbaren Vorsteuern an ausländische Unternehmer geschaffen wird

StF: BGBl. Nr. 279/1995, BGBl. II Nr. 416/2001, BGBl. II Nr. 384/2003, BGBl. II Nr.
222/2009, BGBl. II Nr. 174/2010,

BGBl. II Nr. 389/2010

Erstattung der Vorsteuerbeträge in einem besonderen Verfahren

Berechtigte Unternehmer

§ 1. (1) Die Erstattung der abziehbaren Vorsteuerbeträge an nicht im Inland ansässige
Unternehmer, das sind solche, die im Inland weder ihren Sitz noch eine Betriebsstätte
haben, ist abweichend von den §§ 20 und 21 Abs. 1 bis 5 UStG 1994 nach Maßgabe der
§§ 2, 3 und 3a durchzuführen, wenn der Unternehmer im Erstattungszeitraum

1. keine Umsätze im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 1 und 2 und Art. 1 UStG 1994 oder

2. nur steuerfreie Umsätze im Sinne des § 6 Abs. 1 Z 3 UStG 1994 oder

3. nur Umsätze, bei denen die Steuerschuld auf den Leistungsempfänger übergeht (§ 19
Abs. 1 zweiter Unterabsatz UStG 1994) oder

4. im Inland nur Umsätze, die unter eine Sonderregelung gemäß § 25a, Art. 25a UStG
1994 oder eine Regelung gemäß Art. 358 bis 369k der Richtlinie 2006/112/EG in einem
anderen Mitgliedstaat fallen, ausgeführt hat.

(2) Abs. 1 gilt nicht für Vorsteuerbeträge, die anderen als den in Abs. 1 bezeichneten
Umsätzen im Inland zuzurechnen sind.

UStG 1994

§ 12. (1) Der Unternehmer kann die folgenden Vorsteuerbeträge abziehen:

1. Die von anderen Unternehmern in einer Rechnung (§ 11) an ihn gesondert
ausgewiesene Steuer für Lieferungen oder sonstige Leistungen, die im Inland für sein
Unternehmen ausgeführt worden sind.

…

2. a) die entrichtete Einfuhrumsatzsteuer für Gegenstände, die für sein Unternehmen
eingeführt worden sind,



Seite 3 von 6

b) in den Fällen des § 26 Abs. 3 Z 2 die geschuldete und auf dem Abgabenkonto
verbuchte Einfuhrumsatzsteuer für Gegenstände, die für sein Unternehmen eingeführt
worden sind;

3. die gemäß § 19 Abs. 1 zweiter Satz, Abs. 1a, Abs. 1b, Abs. 1c, Abs. 1d und Abs. 1e
geschuldeten Beträge für Lieferungen und sonstige Leistungen, die im Inland für sein
Unternehmen ausgeführt worden sind.

…

(2)

1. a) Lieferungen und sonstige Leistungen sowie die Einfuhr von Gegenständen gelten als
für das Unternehmen ausgeführt, wenn sie für Zwecke des Unternehmens erfolgen und
wenn sie zu mindestens 10% unternehmerischen Zwecken dienen.

b) Der Unternehmer kann Lieferungen oder sonstige Leistungen sowie Einfuhren
nur insoweit als für das Unternehmen ausgeführt behandeln, als sie tatsächlich
unternehmerischen Zwecken dienen, sofern sie mindestens 10% unternehmerischen
Zwecken dienen.

Diese Zuordnung hat der Unternehmer bis zum Ablauf des Veranlagungszeitraumes dem
Finanzamt schriftlich mitzuteilen.

2.

Nicht als für das Unternehmen ausgeführt gelten Lieferungen, sonstige Leistungen oder
Einfuhren,

a) deren Entgelte überwiegend keine abzugsfähigen Ausgaben (Aufwendungen) im Sinne
des §  20 Abs. 1 Z 1 bis 5 des Einkommensteuergesetzes 1988 oder der §§ 8 Abs. 2 und
12 Abs. 1 Z 1 bis 5 des Körperschaftsteuergesetzes 1988 sind,

…

 

Körperschaftsteuergesetz 1988 (KStG 1988)

Nichtabzugsfähige Aufwendungen und Ausgaben

§ 12. (1) Bei den einzelnen Einkünften dürfen nicht abgezogen werden:

1. Die Aufwendungen für die Erfüllung von Zwecken des Steuerpflichtigen, die durch
Stiftung, Satzung oder sonstige Verfassung vorgeschrieben sind. Eine Privatstiftung kann
Zuwendungen an Begünstigte und Letztbegünstigte auch nicht als Sonderausgaben (§ 8
Abs. 4 Z 1) abziehen.

2. Aufwendungen nach § 20 Abs. 1 Z 2 lit. b des Einkommensteuergesetzes 1988, die
nicht schon unter § 8 Abs. 2 fallen, soweit sie nach allgemeiner Verkehrsauffassung
unangemessen hoch sind.
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3. Repräsentationsaufwendungen nach § 20 Abs. 1 Z 3 des Einkommensteuergesetzes
1988

…

Einkommensteuergesetz 1988 (EStG 1988)

Nichtabzugsfähige Aufwendungen und Ausgaben

§ 20. (1) Bei den einzelnen Einkünften dürfen nicht abgezogen werden:

1. Die für den Haushalt des Steuerpflichtigen und für den Unterhalt seiner
Familienangehörigen aufgewendeten Beträge.

2. a) Aufwendungen oder Ausgaben für die Lebensführung, selbst wenn sie die
wirtschaftliche oder gesellschaftliche Stellung des Steuerpflichtigen mit sich bringt und sie
zur Förderung des Berufes oder der Tätigkeit des Steuerpflichtigen erfolgen.

b) Betrieblich oder beruflich veranlaßte Aufwendungen oder Ausgaben, die auch
die Lebensführung des Steuerpflichtigen berühren, und zwar insoweit, als sie nach
allgemeiner Verkehrsauffassung unangemessen hoch sind. Dies gilt für Aufwendungen
im Zusammenhang mit Personen- und Kombinationskraftwagen, Personenluftfahrzeugen,
Sport- und Luxusbooten, Jagden, geknüpften Teppichen, Tapisserien und Antiquitäten.

c) Reisekosten, soweit sie nach § 4 Abs. 5 und § 16 Abs. 1 Z 9 nicht abzugsfähig sind.

d) Aufwendungen oder Ausgaben für ein im Wohnungsverband gelegenes Arbeitszimmer
und dessen Einrichtung sowie für Einrichtungsgegenstände der Wohnung. Bildet
ein im Wohnungsverband gelegenes Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten
betrieblichen und beruflichen Tätigkeit des Steuerpflichtigen, sind die darauf entfallenden
Aufwendungen und Ausgaben einschließlich der Kosten seiner Einrichtung abzugsfähig.

e) Kosten der Fahrten zwischen Wohnsitz am Arbeits-(Tätigkeits-)ort und
Familienwohnsitz (Familienheimfahrten), soweit sie den auf die Dauer der auswärtigen
(Berufs-)Tätigkeit bezogenen höchsten in § 16 Abs. 1 Z 6 lit. d angeführten Betrag
übersteigen.

3. Repräsentationsaufwendungen oder Repräsentationsausgaben. Darunter fallen
auch Aufwendungen oder Ausgaben anläßlich der Bewirtung von Geschäftsfreunden.
Weist der Steuerpflichtige nach, daß die Bewirtung der Werbung dient und die betriebliche
oder berufliche Veranlassung weitaus überwiegt, können derartige Aufwendungen oder
Ausgaben zur Hälfte abgezogen werden. Für Steuerpflichtige, die Ausfuhrumsätze
tätigen, kann der Bundesminister für Finanzen mit Verordnung Durchschnittssätze für
abzugsfähige Repräsentationsaufwendungen oder Repräsentationsausgaben nach
den jeweiligen Erfahrungen der Praxis festsetzen, soweit für die Ausfuhrumsätze das
inländische Besteuerungsrecht auf dem Gebiet der Einkommensteuer nicht eingeschränkt
ist. Als Ausfuhrumsätze gelten Leistungen an ausländische Abnehmer (§ 7 Abs. 2 des
Umsatzsteuergesetzes 1994), wenn es sich überdies um Umsätze im Sinne des § 6 Abs.
1 Z 1 des Umsatzsteuergesetzes 1994, innergemeinschaftliche Lieferungen und sonstige
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Leistungen im Sinne des Artikels 7 des Umsatzsteuergesetzes 1994 oder um Leistungen
im Ausland handelt.

….

 

Nach § 20 Abs 1 Z 3 EStG sind nicht abzugsfähig Repräsentationsaufwendungen und –

ausgaben ( Ruppe/Achatz, UStG 1994 4 , § 12, Tz. 167).

Nach der Rechtsprechung sind unter „Repräsentationsaufwendungen“ alle Aufwendungen
zu verstehen, die zwar durch den Beruf des Steuerpflichtigen bedingt sind bzw. iZm. der
Erzielung von steuerpflichtigen Einkünften anfallen, aber auch sein gesellschaftliches
Ansehen fördern, es ihm also ermöglichen, zu „repräsentieren“ (VwGH 24.2.2010,
2006/13/0119;  EStR 4808), und zwar selbst dann, wenn der Aufwand ausschließlich im
betrieblichen Interesse lag (sodass auch Fälle erfasst sind, in denen nach allgemeinen
Grundsätzen Betriebsausgaben vorlägen; VwGH 17.4.2013, 2009/13/0065). Darunter
fallen auch Aufwendungen, die ganz allgemein dazu dienen, geschäftliche Kontakte
aufzunehmen und zu pflegen bzw. bei (künftigen) Geschäftsfreunden eingeführt
zu werden, um als möglicher Ansprechpartner bzw. potentieller Auftraggeber oder
Auftragnehmer in Betracht gezogen zu werden (VwGH 13.10.1999, 94/13/0035).
Maßgebend ist das äußere Erscheinungsbild, das auf Art und Beweggrund des Aufwands
schließen lässt und nicht die bloß behauptete, davon abweichende Motivation des
Steuerpflichtigen (VwGH 30.4.2003, 99/13/0208).

Beispiele nicht abzugsfähiger Repräsentationsaufwendungen nach der „sehr strengen“
Rechtsprechung: Bewirtung von Arbeitskollegen sowie Geschenke an Kunden, Klienten,
Mitarbeiter aus bestimmten Anlässen (VwGH 24.2.2010, 2006/13/0119; kleinere
Geschenke eines Journalisten (VwGH 30.4.2003, 99/13/0208); kleinere Sachgeschenke
eines Primararztes an das nichtärztliche Personal (BFG 15.10.2014, RV/7102841/2009);
nicht in einer Bewirtung bestehende Aufmerksamkeiten, z.B. von Wein (VwGH 30.4.2003,
98/13/0071; zu Flaschenweinen s. auch VwGH 31.7.2012, 2008/13/0069 und UFS
22.2.2013, RV/0685-S/10); Sekt in Flaschen zur Wahlwerbung (VwGH 30.4.2003,
97/13/0145); kleinere Sachgeschenke, wie Wein, Sekt, Bonbonnieren usw (VwGH
25.4.2001, 99/13/0221; BFG 13.5.2014, RV/6100020/2011 zu Musik-CDs eines Arztes).
(vgl Vock in: Jakom EStG, 9. Aufl. 2016, § 20, Rz. 63).

Daher konnte der Beschwerde kein Erfolg beschieden werden.

 

Zulässigkeit einer Revision

Gegen diese Entscheidung ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG eine Revision nicht zulässig,
da das Erkenntnis nicht von der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche
Bedeutung zukommt, insbesondere weil das Erkenntnis nicht von der Rechtsprechung
des Verwaltungsgerichtshofes abweicht, eine solche Rechtsprechung fehlt oder die zu
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lösende Rechtsfrage in der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes
nicht einheitlich beantwortet wird.

 

 

Graz, am 10. August 2016

 


